
Eine Verordnung online auf der EUR- LEX-Website abrufen

Vorgehensweise
 

Sie möchten eine Verordnung oder einen Teil einer Verordnung im Zusammenhang mit der EU-BIO-
Verordnung einsehen? 
Hier sind einige Informationen, die Ihnen helfen werden, sich auf der Website zurechtzufinden:
https://eur-lex.europa.eu/

Nehmen wir als Beispiel die Verordnung EU 2021/1165 vom 15. Juli 2021 zur Zulassung der Verwendung
bestimmter Erzeugnisse in der ökologischen/biologischen Produktion und zur Erstellung einer Liste dieser
Erzeugnisse.
eben Sie im Abschnitt "SCHNELLSUCHE" die Nummer der Verordnung ein und klicken Sie auf "Suche":

=> Das Suchergebnis erscheint

Headquarters  CERTISYS srl-bv Groupe ECOCERT
Square de Meeûs, 35 Meeûssquare - B-1000 Brussel
Tel 0032(0)9 245 82 36
info@certisys.eu 
www.certisys.eu 

oder hier,
indem Sie das
Jahr und die
Nummer des
Dokuments
eingeben

https://eur-lex.europa.eu/


Zugang zum ursprünglichen Rechtstext : 
1.   Klicken Sie auf den Link  : 

Headquarters  CERTISYS srl-bv Groupe ECOCERT
Square de Meeûs, 35 Meeûssquare - B-1000 Brussel
Tel 0032(0)9 245 82 36
info@certisys.eu 
www.certisys.eu 

2.   Wählen Sie auf der nächsten Seite die Sprache und das Format, in dem Sie die Verordnung einsehen möchten 

  Zugang zur konsolidierten Fassung

In einigen Fällen wurden seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Rechtsakts Änderungen
vorgenommen und es liegt eine konsolidierte Fassung vor.

Im Fall der Verordnung 2021/1165 wurden am 7. Februar Änderungen vorgenommen.

1.   Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um zur aktuellen konsolidierten Fassung zu gelangen.
 



Headquarters  CERTISYS srl-bv Groupe ECOCERT
Square de Meeûs, 35 Meeûssquare - B-1000 Brussel
Tel 0032(0)9 245 82 36
info@certisys.eu 
www.certisys.eu 

 2.   Auf der nächsten Seite können Sie die Sprache und das Format wählen, in dem Sie die Verordnung
einsehen möchten.
  

3.   Wenn die Verordnung geöffnet wird, sehen Sie die Änderungen am ursprünglichen Rechtsakt hier:

Hinweis: Sie können auf derselben Seite immer noch auf den ursprünglichen Rechtsakt
zugreifen.


